
SCHWEIZ Walliser Bote
Mittwoch, 20. April 2011 21

KURZMELDUNGEN

Bahnfahren 
ist sicher
BERN | Im öffentlichen Ver-
kehr in der Schweiz sind
letztes Jahr 26 Menschen
ums Leben gekommen,
deutlich weniger als 2009.
Besonders tragisch war der
Unfall des Glacier express
der Matterhorn Gotthard
Bahn, bei welchem eine ja-
panische Passagierin getö-
tet wurde.
Die meisten tödlichen Unfäl-
le ereigneten sich beim un-
vorsichtigen Überqueren
von Bahn- und tramgeleisen.
Insgesamt ist die Zahl der ei-
senbahn-toten mit 20 so tief
wie noch nie. Bei tram-Unfäl-
len starben fünf Personen,
ein Mensch verlor bei einem
Unfall mit einem Bus das Le-
ben. Während die Zahl der
toten von 38 im Vorjahr auf
26 im Jahr 2010 deutlich zu-
rückging, stieg die Zahl der
Schwerverletzten von 146
auf 161 an. nicht in den vom
BAV veröffentlichten Zahlen
enthalten sind die Suizide im
eisenbahnverkehr. Dabei
starben letztes Jahr 123 Per-
sonen. | sda

Über 100
Millionen
Kilometer
BERN | 2010 war für die Post-
tochter PostAuto Schweiz
AG ein Jahr der Rekorde.
erstmals absolvierten die
gelben Busse und Cars über
100 Millionen kilometer in-
nerhalb eines Jahres. Auch
die über 120 Millionen beför-
derten Fahrgäste stellen ei-
nen neuen Rekordwert dar.
Mit 103,6 Millionen gefahre-
nen kilometern wurde der
Vorjahreswert um 5,4 Pro-
zent übertroffen. Zu dieser
Fahrleistung trugen 798
PostAuto-Linien (+1,9 Pro-
zent) und 121,2 Millionen
Fahrgäste (+2,7 Prozent)
bei. | sda

Schutzraum-
pflicht bleibt
BERN | Die Sicherheitspoliti-
sche kommission des Stän-
derats (SIk) will die Schutz-
raumpflicht für private
Hauseigentümer nicht auf-
heben. Die SIk hat sich an-
ders als der nationalrat da-
gegen ausgesprochen, Pri-
vate von der Pflicht zum
Bau von Schutzräumen
oder der Zahlung einer er-
satzabgabe zu entbinden.
Mit 8 zu 3 Stimmen emp-
fiehlt die SIk ihrem Rat, sich
dem nationalrat zu wider-
setzen, der diese Pflicht auf-
heben möchte, auch in Ge-
bieten mit zu wenig Schutz-
plätzen. Der nationalrat hat-
te seinen entscheid zwei
tage vor der katastrophe in
Japan getroffen. | sda

Wohnen 
im Alter
BERN | Die Besteuerung des
eigenmietwerts soll vorläu-
fig nicht aufgehoben wer-
den. Die Wirtschaftskom-
mission des nationalrats
empfiehlt die Initiative «Si-
cheres Wohnen im Alter»
zur Ablehnung. Sie will dem
Volksbegehren des Hausei-
gentümerverbandes auch
keinen Gegenvorschlag ge-
genüberstellen. | sda

Bern | Wolf, Luchs, Kormorane & Co. geraten verstärkt ins Visier

Schutz diverser Wildtiere 
wird aufgeweicht
Der Schutz von Wolf und
Luchs soll aufgeweicht
werden. Wie der Bundes-
rat bereits früher ange-
kündigt hat, will er den
Kantonen den Abschuss
dieser geschützten Wild-
tiere eher erlauben als
bisher. Das Umweltdepar-
tement hat dazu eine Re-
vision der Jagdverord-
nung bis am 15. Juli in
die Anhörung geschickt.

Demnach sollen geschützte
Tierarten wie Luchs und Wolf
künftig regional reguliert wer-
den dürfen, sofern sie grosse
Schäden oder Gefährdungen
verursachten. Voraussetzung
ist allerdings, dass ihr Bestand
gross genug und stabil ist, wie
das Bundesamt für Umwelt am
Dienstag mitteilte.

Bereits heute ist der Ab-
schuss dieser streng geschütz-
ten Tierarten möglich, wenn sie
grosse Schäden an Wald und
Kulturen verursachen oder
Menschen gefährden. Bevor
heute die Wildhüter einen Wolf
oder einen Luchs aber aufs Korn
nehmen können, muss nachge-
wiesen werden, dass ein einzel-
nes Raubtier in einer gewissen
Zeit eine bestimmte Anzahl
Nutztiere gerissen hat.

Bauern, Jäger 
und Fischer erhört
Neu sollen jedoch nicht nur sol-
che «Problem-Wölfe» geschos-
sen werden dürfen. In Zukunft
soll der Bestand der Grossraub-
tiere – vorbehältlich einer Ge-
nehmigung durch die Bundes-
behörden – von den Wildhü-
tern auch reguliert werden dür-
fen, wenn in einer Region
mehrere Raubtiere grosse Schä-
den verursachen und sich ins-

besondere an Nutztieren wie
Schafen, Ziegen und Kühen ver-
greifen. Gleiches gilt aber auch,
wenn geschützte Wildtiere für
«hohe Einbussen bei der Nut-
zung der kantonalen Jagd- und
Fischereiregale» sorgen und da-
mit die Jäger und Fischer zu
stark konkurrenzieren. Ab
wann eine hohe Einbusse vor-
liegt, definiert die Verordnung
nicht. Dies soll erst in den Wild-
tier-Konzepten (Konzept Wolf,
Konzept Luchs usw.) erfolgen,
die den neuen Regeln angepasst
werden müssen.

Reguliert werden sollen
geschützte Tierarten auch,
wenn sie «Infrastrukturanla-
gen im öffentlichen Interesse
«erheblich gefährden». Im Vi-
sier dieses Verordnungsartikels
stehen die Biber, die durch ihre
Bau- und Stauwerke erhebliche
Schäden an Schutzdämmen,
aber auch an landwirtschaftli-
chen Wegen in Gewässernähe
verursachen können.

Als Regulierungsmass-
nahme können sich die Exper-
ten des Bundes etwa vorstellen,
ganze Biberfamilien einzufan-
gen und zu entfernen. Auch der
Abschuss soll möglich sein. Wie
bei den Grossraubtieren gilt
aber auch hier die Bedingung,
dass die Bestände gross genug
und stabil sind.

Druck des Parlaments
Umweltministerin Doris Leut-
hard reagiert mit der Revision
der Jagdverordnung unter an-
derem auf Druck aus dem Par-
lament. Dieses hatte in den letz-
ten Sessionen verschiedene
 Vorstösse gutgeheissen, die ei -
ne Aufweichung bisheriger
Schutzvorschriften forderten.
Die bereits unter Leuthards Vor-
gänger Moritz Leuenberger ein-

geleitete Verordnungsrevision
will ganz allgemein Konflikte
zwischen den Menschen und
den geschützten Wildtieren
mildern. Der Revisionsentwurf
enthält deshalb auch Massnah-
men gegen zu gierige Kormora-
ne, die den Fischern Konkur-
renz machen. So soll etwa die
Schonzeit für Kormorane um ei-
nen Monat auf die Brut- und
Nestlingsperiode zwischen
März und August verkürzt wer-
den. Kürzen will der Bund auch
die Schonzeit für Wildschwei-
ne. Den Schutz ganz aufheben

will der Bund für die sich stark
ausbreitende und bis anhin ge-
schützte Saatkrähe. Der lärmi-
ge Vogel soll nun das ganze Jahr
vergrämt und gejagt werden
dürfen.

Neue Schutzvorschriften
für gefährdete Tierarten
Vorgeschlagen werden aber
auch Massnahmen zum besse-
ren Schutz der Wildtiere vor
Störungen durch Freizeitaktivi-
täten der Menschen. Dafür sol-
len Wildruhezonen in der Jagd-
verordnung verankert werden.

Für Rabenkrähen, Elstern und
Eichelhäher sollen Schonzeiten
eingeführt werden. Das Reb-
huhn soll vollständig unter
Schutz gestellt werden.

Verbessern will der Bund
aber auch den Tierschutz auf
der Jagd: So will er bestimmte,
aus Sicht des Tierschutzes pro-
blematische Hilfsmittel verbie-
ten. Dies gilt etwa für Totschlag-
fallen, Lanzen oder Messer. Und
zur Stärkung des Naturschut-
zes auf der Jagd will der Bund
für die Jagd auf Wasservögel
Bleischrot verbieten. | sda

Wolf. Der Abschuss geschützter tiere soll nach der Revision der Jagdverordnung 
eher erlaubt sein als bisher. Foto keyStone

Die Schweizerische Post
hat sich am Dienstag we-
gen Geldwäscherei vor
dem Amtsgericht Solo-
thurn-Lebern verantwor-
ten müssen. 

Die Staatsanwaltschaft forderte
eine Busse von 2,6 Millionen
Franken. Die Verteidigung plä-
dierte auf Freispruch. Das Ur-
teil folgt am Mittwoch.

Den Fall ins Rollen ge-
bracht hatte eine Barauszah-
lung von 4,6 Millionen Franken
in Tausendernoten am Schalter
in Solothurn. Ein Verantwortli-
cher einer Anlagefirma hob das
Geld ab und gab an, einen Edel-
stein kaufen zu wollen. Den bei-
den Verantwortlichen dieser
Anlagefirma wirft die Staatsan-
waltschaft gewerbsmässigen
Betrug und Veruntreuung vor.
Sie müssen sich in einem späte-
ren Prozess verantworten. Ins-
gesamt geht es um Anlagegel-
der von 34  Millionen Franken
von 95 Kunden.

Die Staatsanwaltschaft
hatte zunächst ein Verfahren
gegen die zwei Postmitarbeite-
rinnen eröffnet, die das Geld
ausbezahlt hatten. Da sie sich

dabei weisungskonform verhal-
ten hatten, stellte die Staatsan-
waltschaft dieses Verfahren
wieder ein.

Die beiden Mitarbeiterin-
nen hatten sich bei der für Geld-
wäscherei zuständigen Stelle
rückversichert. Der Spezialist
habe jedoch lediglich geprüft,
ob das Konto nicht gesperrt sei
und ob sich genug Geld darauf
befinde, sagte der Staatsanwalt
am Dienstag.

Über die Herkunft des
Geldes, die Anlagefirma und
die Verwendung der grossen

Auszahlung sei nicht nachge-
forscht worden. Das Geld sei
erst am Vortag auf dem Konto
eingetroffen. Dabei seien ge-
nau solche Durchlaufszahlun-
gen verdächtig. Der erst seit
siebeneinhalb Monaten in die-
ser Abteilung tätige PostFi -
nance-An gestellte habe sich
auf keinerlei Regelungen zu
Barauszahlungen stützen kön-
nen, hielt der Staatsanwalt fest. 
Bei  PostFinance hätten diese
gefehlt. Der Verteidiger wies
diese Vorwürfe vehement zu-
rück. | sda

Solothurn | Staatsanwaltschaft fordert Millionenbusse

Wegen Geldwäscherei

Geldwäscherei. Der PostFinance-Schriftzug. Umstrittene Bar-
auszahlung von 4,6 Millionen in Solothurn. Foto keyStone

Bern | VöV sieht keinen Handlungsbedarf

Am Tarifgefüge
Der Verband öffentlicher
Verkehr (VöV) hat dem
Preisüberwacher den ver-
langten Überblick über
die auf dem Schweizer öV-
Netz bestehenden Distanz-
zuschläge überreicht. 

Darin kommt der VöV zum
Schluss, dass am Tarifgefüge
keine Anpassungen vorgenom-
men werden müssten. Distanz-
zuschläge werden jene zusätzli-
chen Kilometer genannt, die
von den Verkehrsunternehmen
bei der Berechnung der Ticket-
preise zu den effektiven Kilo -
meterzahlen einer Strecke hin-
zugezählt werden dürfen. Als
Kriterien für Zuschläge gelten
stark ausgelastete Strecken im
Flachland oder kostspielige
Trassees in den Bergen. 

308 der 1600 öV-Linien
untersucht
Die VöV-Untersuchung über die
Distanzzuschläge bildete einen
Teil einer Vereinbarung, welche
der Verband und der Preisüber-
wacher bei ihren Diskussionen
über Preiserhöhungen im öffent-
lichen Verkehr letztes Jahr aus-
gehandelt hatten. Weitere Eck-
punkte der Abmachung waren

der Verzicht auf die Einführung
der 9-Uhr-Regel für Abos und ein
moderaterer Preisaufschlag von
5,9 statt 6,5 Prozent. Untersucht
wurden von einem Projektteam
308 der 1600 Linien des Schwei-
zer öV-Netzes. Diese Linien de-
cken rund 20 Prozent des öV-Net-
zes ab. Die Auswahl der unter-
suchten Bahn-, Bus-, Schiff- und
Seilbahnlinien sei ausreichend
für eine aussagekräftige Erhe-
bung. Die heute bestehenden
Preisdifferenzierungen würden
von der Kundschaft gut akzep-
tiert, bilanziert der VöV in seiner
Untersuchung. Es könne nach-
vollzogen werden, dass ein Kilo-
meter einer Bergbahnlinie mehr
koste als ein Kilometer einer
Flachlandbahn. Durch die unter-
schiedliche Höhe der Tarifni-
veaus von SBB und Privatbahnen,
verursacht durch verschiedene
regulatorische Rahmenbedin-
gungen, sei ein bis heute in wei-
ten Teilen beibehaltenes Tarifge-
füge entstanden, das nur im poli-
tischen und historischen Kontext
erklärt werden könne. Beim Bü-
ro des Preisüberwachers bestätig-
te man den Eingang der VöV-Un-
tersuchung. Marcel Chavaillaz
sagte, man werde die Sache nun
unter die Lupe nehmen. | sda


